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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit unserem oben genannten Antrag hatten wir die Stilllegung und den Abbau des
Kernkraftwerks Isar l (KKI l) beantragt. Am 17.01.2017 erteilten Sie uns hierzu eine
Genehmigung.

Auf Basis dieser erteilten Genehmigung wollen wir unverzüglich mit den Vorbereitungen
zum Restbetrieb und dem Abbau der Anlage beginnen.

Eine umgehende Nutzung der Genehmigung ist für einen zügigen Abbau der Anlage
unverzichtbar.

Aus diesem Grunde beantragen wir gemäß § 80 (2), Ziffer 4 VWGO

die Anordnung der sofortigen Vollziehung der in Rede stehenden Genehmigung.

Die sofortige Vollziehung liegt sowohl im öffentlichen Interesse als auch im
überwiegenden Interesse der Antragstellerin.

Der Sofortvollzug wird es uns ermöglichen, die ersten Abbauschritte, unabhängig von
evtl. lang andauernden Rechtstreitigkeiten, zügig umzusetzen. Geriete der Abbau

aufgrund langwieriger Rechtstreitigkeiten ins Stocken, so fielen bei uns u. a. wegen der
Vorhaltung der Betriebsmannschaft erhebliche zusätzliche Kosten an, die mit der
Anordnung des Sofortvollzuges vermieden werden können.

Genehmigung
T +49511-439
r +4951M394187

PreussanEtektia GmbH
TresckowstraBc 5
30457 Hannover
www.preussenelektra.de

Vorstaender des Aufsfchtsrats:
Dr. Ingo Luge
Geschäftsführer:
Dr. Guido Knott (Vorsifaender), Dr. Erwin Flschef,
Jan C. Homan, Eberhard Schomburg
Sitz: Hannover, Amtsgericht Hannover, HRB 5S469
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Der zügige Abbau der Anlage liegt nach dem von Bundestag und Bundesrat
verabschiedeten "Gesett zur Neuordnung der Verantwortung in der kerntechnischen
Entsorgung" vom 27. Januar 2017 (BGBI. I 2017, 114ff. ) auch im öffentlichen Interesse,
da danach "Anlagen nach Absatz l Satz l, deren Berechtigung zum Leistungsbetrieb
nach Absatz la erloschen ist ... unverzüglich strllzulegen und abzubauen" seien
(zukünftige Fassung des § 7 Abs. 3 AtG gemäß Art. 3 Ziff. 2 des Gesetzes). Die darin zum
Ausdruck kommende Bewertung gilt unbeschadet der Tatsache, dass das Gesetz gemäß
seines Art. 10 noch nicht in Kraft getreten ist.

Interessen Dritter an einer aufschiebenden Wirkung sind nicht ersichtlich. Eine

Gefährdung Dritter oder der Umwelt ist mit dem Sofortvollzug ebenfalls nicht
verbunden.

Freundliche Grüße
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